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 Beteiligte Ämter:  

 

Beratungsunterlage  

öffentlich Gemeinderat 15.10.2024 Beratung und Beschlussfassung     

 

 

Finanzzwischenbericht 3. Quartal 2024 - Aufhebung der Haushaltssperre  

 

Die Verwaltung unterrichtet den Gemeinderat im Laufe des Jahres regelmäßig über den Stand 

des Haushaltsvollzugs (i. d. R. vor der Sommerpause und im Dezember). Aufgrund der 

aktuellen Lage wurde dieser Rhythmus in 2024 verstärkt.  

 

Beigefügt ist eine Liste mit den bislang zu erwartenden erheblichen Abweichungen gegenüber 

den Planansätzen des Ergebnishaushalts, Stand 24.09.2024.  

 

Allgemeine Lage 

Die Auswirkungen der aktuellen Krisen auf den kommunalen Haushalt sind nach wie vor 

bemerkbar.  

 

Die Stadt Markdorf befindet sich nach wie vor in einer schwierigen Situation im Bereich der 

Liquidität. Dies hat sich bereits im Jahr 2023 abgezeichnet. Durch die erheblichen 

Rückzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer hat sich diese Situation verschärft. Insofern war 

es notwendig 2024 einen Teil der Investitionen mit Krediten zu finanzieren.  

 

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssperre zeigt aktuell Wirkung. Es ist gelungen, 

erhebliche Einsparungen zu erzielen. Dabei darf allerdings nicht verkannt werden, dass i.d.R. 

damit nur eine zeitliche Streckung der Maßnahmen verbunden ist und insofern auch nur ein 

kurzfristiges Ergebnis erzielt werden kann.  

Darüber hinaus konnte eine Verbesserung im Bereich der allgemeinen Steuern in Bezug auf 

den letzten Zwischenbericht verzeichnet werden.   
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Dennoch muss der Kurs des Gemeinderats in Bezug auf Priorisierung von wünschenswerten 

Maßnahmen bis auf Weiteres fortgesetzt werden.  

 

Ergebnishaushalt 

 

Die hochgerechneten Ergebnisse des Ergebnishaushalts sind aktuell noch von Unsicherheiten 

beeinflusst:  

 

Die Veränderungen zu den wesentlichen Ansätzen der Haushaltsplans 2024 ergeben sich aus 

der Anlage.  

Der aktuelle Planansatz im Bereich der Personalkosten kann nach vorläufiger Hochrechnung 

unterschritten werden.  

 

Aufgrund der vorliegenden Zahlen und der Bewirtschaftungsbeschränkungen hat sich die 

Finanzlage des Ergebnishaushalts zwischenzeitlich sogar gegenüber der Planung leicht 

verbessert. Die aktuelle Lage im Ergebnishaushalt (bei voller Einrechnung der 

Jahressollstellung bei den Steuern) ergibt folgendes Bild: 

 

 

 

Eine Übersicht mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten ist der Sitzungsvorlage 

beigefügt.  Es ist deutlich – auch aufgrund der Hinweise von Städte- und Gemeindetag – dass 

künftig nicht mehr mit kontinuierlich steigenden Einnahmen gerechnet werden kann. Dies stellt 

die Ergebnishaushalte vor eine dauerhafte Herausforderung. Deutliche Aufwandssteigerungen 

bei gleichbleibenden Erträgen stellen die kommunale Handlungsfähigkeit auf eine Probe.  

 

 

Grundsteuer 

Die Grundsteuer entwickelt sich planmäßig in Bezug auf den Haushaltsansatz. 

 

Gewerbesteuer 

Bei der Gewerbesteuer liegt das derzeitige Ergebnis mit ca. 1 Mio. € hinter dem Planansatz 

2024. Nach wie vor sind die Entwicklungen in den einzelnen Bereichen sehr schwer 

einzuschätzen. In der Vergangenheit konnte allerdings regelmäßig in der zweiten Jahreshälfte 
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noch eine Verbesserung der Zahlen durch die Abschlüsse der Firmen erreicht werden. Insofern 

geht die Verwaltung davon aus, dass sich hier die Situation bis zum Jahresende noch leicht 

verbessert und das Ergebnis lediglich 0,5 Mio. € hinter dem Planansatz von 9,5 Mio. € 

zurückbleibt. 

 

 

Sonstige Steuern/Abgaben 

Im Bereich der Vergnügungssteuer ist derzeit mit einem leichten Übertreffen des Planansatzes 

zu rechnen. Die Hundesteuer entwickelt sich leicht unter dem erhöhten Planwert. Im Bereich 

der Zweitwohnungssteuer liegen die Veranlagungen leicht über dem Planansatz. Allerdings ist 

die Verwaltung hier stetig in der Prüfung von aktuellen Fällen beschäftigt. Die dabei teilweise 

erforderliche rückwirkende Veranlagung sorgt für zusätzliche Erträge.  

 

Benutzungsgebühren 

Im Bereich der Gebühren ergeben sich leichte Verbesserung im Bereich der 

Kindergartengebühren und der Essensentgelte.  

 

Fazit Ergebnishaushalt 

Der Konsolidierungskurs der Verwaltung muss weiterverfolgt werden. Außerdem ist die 

Ertragskraft des Ergebnishaushalts zu verbessern. Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen 

kann – nach derzeitigem Stand – ein erheblicher Fehlbetrag vermieden werden. Insofern 

schlägt die Verwaltung vor, die vor der Sommerpause verfügte Haushaltssperre aufzuheben.  

 

Investitionen/Finanzhaushalt 

Die Entwicklung des Finanzhaushalts zum Stand 24.09.2024 zeigt folgendes Bild:  
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Die finanztechnische Abwicklung der großen Baumaßnahmen an der Jakob-Gretser-Schule 

läuft teilweise langsamer als geplant. Insofern werden hier auch im Jahr 2025 entsprechende 

Mittel zu veranschlagen sein. Fristverlängerungen bzgl. der Abrechnung der entsprechenden 
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Zuschüsse sind beantragt. Bei der Sanierung des Rathauses ist der fortgeschriebene 

Planansatz auskömmlich.   

 

Schuldenstand 

 

 

 

Von den bewilligten Darlehen wurden im Bereich des städtischen Haushalts Beträge mit 3,0 

Mio. € aufgenommen. Im Rahmen der nach wie vor unzureichenden Finanzierung der 

Eigenbetriebe sollten aus Sicht der Verwaltung Entscheidungen über die Gewährung von 

Trägerdarlehen getroffen werden. Darüber hinaus ist über die Verlustvorträge beim 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entscheiden. Die Verwaltung befindet sich hierzu im 

Austausch mit der Gemeindeprüfungsanstalt und der Rechtsaufsichtsbehörde. 

 

 

Kassenlage/Liquidität 

Die Kassenlage war bereits zu Beginn des Haushaltsjahres etwas schlechter, als bei der 

Haushaltsplanung erwartet und hat sich weiter verschlechtert.  Durch die eingeleiteten 

Maßnahmen und die getätigten Kreditaufnahmen hat sich die Liquidität zwischenzeitlich 

verbessert. Beim derzeitig erwarteten Verlauf des Haushaltsjahres wird der notwendige 

Mindestbestand der Kasse wieder erreicht werden können.  

 

Zum 24.09.2024 liegt der Kassenbestand bei rd. 1.200 T€.   

 

Angesichts der erheblichen Investitionsvorhaben, die bereits beschlossen oder vertraglich 

fixiert sind, müssen die aktuellen Projekte zeitlich weiter gestreckt werden. Die 

Zinsentwicklung in den vergangenen Wochen könnte darauf hindeuten, dass sich am 

Zinsmarkt eine leichte Entspannung ergibt. Weitere Kreditaufnahmen müssen entsprechend 

der Umsetzung von Bauprojekten vorbehalten bleiben und können nicht zur Stabilisierung des 

laufenden Haushalts eingesetzt werden. 
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Die Zahlungsströme entwickeln sich vor. folgendermaßen: 

 

 

 

Die aktuelle Situation erfordert ein weiterhin gutes Gespür für die Entwicklung der städtischen 

Finanzen. Erfreulich ist dabei, dass im Haus diese Bemühungen zur Finanzoptimierung 

mitgetragen werden.  

 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz (z.B. CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 

Erhebliche Reduktion  

(  ) 

Geringfügige Reduktion  

(  ) 

Keine  

(  ) 

Geringfügige Erhöhung  

(  ) 

Erhebliche Erhöhung  

(  ) 

 

 
  

Beschlussvorschlag 

 

1. Der Gemeinderat nimmt vom Finanzzwischenbericht Kenntnis. 

2. Der Gemeinderat hebt die erlassene Haushaltssperre auf. 

 

 
   

ErgebnishaushaltFinanzzwischenbericht_09.09.2024  


	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

